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Teaser (anonymes Kurzprofil) – Projekt ‚BackGenuss‘
November 2025

Engagierte Nachfolge gesucht:

Ertragsstarke handwerkliche Bäckerei mit über zehn Filialen

zwischen München und Stuttgart gelegen.



Das Unternehmen

• Wir vertreten eine etablierte, inhabergeführte Bäckerei und Konditorei 
in einer wirtschaftsstarken Region zwischen München und Stuttgart.

• Die Bäckerei und Konditorei steht für traditionelles Bäckerhandwerk 
mit regionalen Zutaten, moderner Produktion und höchster Qualität. 

• Klassische Backwaren vom Brot bis zum Kleingebäck, Snacks, 
Leckereien aus unserer Konditorei und Kaffeespezialitäten mit 
vielfältigen frischen Produkten erfreuen die Kunden. 

• 150 Mitarbeiter an mehr als 10 Standorten und 
die Belieferung vieler weiterer Kunden 
ergeben einen Jahresumsatz von 8 Mio. Euro. 

• Die ausgezeichnete Marktposition führte zu 
kontinuierlichem Wachstum und Ertragsstärke.
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Kundenstruktur und Marktposition

• Das Unternehmen ist in der Region langjährig präsent und hat 
eine hervorragende Marktstellung.

• In einer modernen Produktionsstätte werden alle Backwaren 
zentral gebacken.

• Ergänzend werden in den Filialen einzelne Produkte gebacken, 
um den ganzen Tag frischen Genuss anbieten zu können. 

• Die Mehrzahl der Verkaufsstellen verfügt über einladende Cafes, 
die einen wertigen Anteil am Gesamtumsatz aufweisen.

• Das Unternehmen bietet auch die Belieferung von 
verschiedenen sozialen Einrichtungen, Kantinen, Cafes, 
ausgewählte LEH-Betriebe und sonstige langjährige Kunden  im 
Geschäftsgebiet. Diese Belieferungen tragen zu 20 % zum 
Gesamtumsatz bei.
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Die Transaktion

• Das Unternehmen soll im Zuge einer geordneten Nachfolge 
übergeben werden. 

• Der derzeitige Inhaber steht auf Wunsch für eine strukturierte und 
reibungslose Übergabe in einem zu definierenden Zeitraum zur 
Verfügung.

• Ziel ist der vollständige Verkauf der Unternehmensanteile (100 %) 
im Rahmen eines Share Deals.

• Die Backstube / Produktionsimmobilie ist ebenfalls Gegenstand der 
Veräußerung. 

• Das Unternehmen bietet vielfältige Möglichkeiten für einen 
strategischen Erwerb einer bestehenden Firma oder einen 
Management-Buy-In (MBI).
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Das weitere Vorgehen

• Wir stehen gerne zur Verfügung für Ihre Fragen und freuen uns 
bei Interesse über die Zusendung des unterzeichneten NDA bis 
zum 28. November an die auf der Folgeseite  genannten 
Mailadressen. 

• Detaillierte Informationen zu diesem Projekt werden 
ausgewählten potenziellen Investoren nach Ermessen des 
Eigentümers in Form eines Exposés zur Verfügung gestellt.

• Bei weiterem Interesse kann zeitnah ein persönliches Gespräch 
mit dem Eigentümer erfolgen.

November 2025



Hubert Bröhm

Geschäftsführer
Mobil: +49  151 288 709 30
E-Mail: hubert.broehm@vr-nb.de

Dr. Adrian Kauf

Geschäftsführer
Mobil: +49 157 3888 9417
E-Mail: adrian.kauf@vr-nb.de

Disclaimer 

• Die VR NachfolgeBeratung hat diesen 
vertraulichen Teaser basierend auf den 
Angaben des Eigentümers erstellt. Der Teaser 
stellt kein Angebot dar. Er kann jederzeit 
geändert und zurückgezogen werden und es 
besteht keine Verpflichtung zur Aktualisierung. 
Jede Annahme zur zukünftigen Entwicklung des 
Unternehmens bzw. des Marktes basiert auf 
Einschätzungen des Eigentümers, die sich 
jederzeit ändern können und von der VR 
NachfolgeBeratung nicht geprüft oder bewertet 
wurden.

• Weder die VR NachfolgeBeratung noch der 
Eigentümer sichern zu oder garantieren, dass 
die Informationen richtig oder vollständig sind. 
Jegliche Haftung aus diesem Teaser wird 
ausdrücklich ausgeschlossen.
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Ihre Ansprechpartner

Ziegelstraße 2
D-88214 Ravensburg
Telefon: +49 751 791 10 - 0

ANTARIS 
Unternehmensentwicklung GmbH & Co. KG
Selbstständiger Partner der VR NachfolgeBeratung
- Ein Angebot der DZ BANK AG -
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